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Bekanntmachung über die Feststellung des Jahres-

abschlusses für das Wirtschaftsjahr 2020 für den 

Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ 

 

Gemäß Beschluss Nr. 933/2021 wurde durch die Ver-
bandsversammlung des Abwasserverbandes Haldensle-
ben „Untere Ohre“ am 06. Oktober 2021 der Jahresab-
schluss des Wirtschaftsjahres 2020 wie folgt festge-
stellt. 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses  
 
Bilanzsumme 73.740.830,16 € 
davon entfallen auf der Aktivseite auf 

das Anlagevermögen 68.242.665,53 € 
das Umlaufvermögen 5.485.711,31 € 
die Rechnungsabgrenzungsposten 12.453,32 € 

 
davon entfallen auf der Passivseite auf 

das Eigenkapital 22.247.524,11 € 
die Sonderposten für Investi- 5.745.130,91 € 

 tionszuschüsse 
die empfangenen Ertragszuschüsse 34.236.781,65 € 
die Rückstellungen 2.438.905,67 € 
die Verbindlichkeiten 9.072.487,82 € 

  
verbleibender Jahresgewinn 537.007,86 € 
Summe der Erträge 6.409.610,17 € 
Summe der Aufwendungen 5.872.602,31 € 
 
Haldensleben, den 06. Oktober 2021 
 
 
 
Achim Grossmann 
- Verbandsgeschäftsführer - 
 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfungs-
unternehmens CT Lloyd GmbH hat folgenden Wortlaut:  
 
Dem Jahresabschluss des Abwasserwasserverbandes 
Haldensleben „Untere Ohre“, Haldensleben, zum  
31. Dezember 2020 und dem Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2020 erteilen wir mit heutigem Datum 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: 
 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschluss-
prüfers 
 
An den Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserverbandes 
Haldensleben „Untere Ohre“, Haldensleben, - beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserverban-
des Haldensleben „Untere Ohre“ für das Geschäftsjahr 
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
 
−−−− entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung Sachsen-Anhalt i. V. m. § 16 
Abs. 2 GKG-LSA und den einschlägigen deutschen 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Verbandes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Er-
tragslage für das Geschäftsjahr 1. Januar 2020 bis  
31. Dezember 2020. 

 
−−−− vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes. In al-
len wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Sachsen-
Anhalt i. V. m. § 16 Abs. 2 GKG-LSA und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass un-
sere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und § 142 Abs. l KVG LSA i.V.m. § 16 Abs. 2 GKG-
LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsät-
zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts" unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Verband unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung Sachsen-Anhalt i.V.m.  
§ 16 Abs. 2 GKG-LSA in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Verbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentli-
chen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli-
che Gegebenheiten entgegenstehen. 

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-
ten der Eigenbetriebsverordnung Sachsen-Anhalt 
i.V.m. § 16 Abs. 2 GKG-LSA entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung Sachsen-Anhalt i.V.m. § 16 Abs. 2 
GKG-LSA zu ermöglichen, und um ausreichende ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht er-
bringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verban-
des vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung Sachsen-Anhalt 
i.V.m. § 16 Abs. 2 GKG-LSA entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu er-
teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit§ 317 HGB und § 142 Abs. 1 KVG LSA 
i.V.m. § 16 Abs. 2 GKG-LSA unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus  

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter - falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-
siken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu die-
nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Ver-
stöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des 
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-
nen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Verbandes abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-
ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fä-
higkeit des Verbandes zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-
gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Verband seine Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Auf-
bau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Verbandes vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage des Verbandes. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-
chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-
wie zu den zugrunde liegenden Annahmen ge-
ben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-
vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in-
ternen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen." 
 
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des 
Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 des 
Abwasserverbandes Haldensleben „Untere Ohre“, 
Haldensleben, erstatten wir in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschluss-
prüfungen. 
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Magdeburg, 16. August 2021 
 

CT Lloyd GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 
 

  ppa. 
gez. Dipl.-Ökon. gez. Dipl.-Kffr.  
Gerd Kleveman  Yvonne Dietrich 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin 
 
 
Der Fachdienst Rechnungsprüfung des Landkreis Börde 
erteilte am 02. September 2021 folgenden un-
eingeschränkten Feststellungsvermerk zum Jahres-
abschluss 2020: 
 
„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 
16.08.2021 abgeschlossener Prüfung durch die mit der 
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 beauf-
tragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd 
GmbH Magdeburg die Buchführung und der Jahresab-
schluss des Abwasserverbandes „Untere Ohre“ den ge-
setzlichen Vorschriften entsprechen. Der Jahresab-
schluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragssituation des Unternehmens. 
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Be-
anstandungen keinen Anlass.“ 
 
 
gez. Mages 
Prüferin 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 

 

Der Jahresabschluss 2020 des Abwasserverbandes Hal-
densleben „Untere Ohre“ wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Gemäß § 120 Abs. 2 KVG LSA und 
§ 19 Abs. 5 EigBG wird der Jahresabschluss 2020, der 
Lagebericht und die Erfolgsrechnung beginnend mit 
dem Tag der Veröffentlichung zwei Wochen zur Ein-
sicht in der Geschäftsstelle des Abwasserverbandes 
Haldensleben „Untere Ohre“, Burgwall 6, 39340 Hal-
densleben, öffentlich ausgelegt. 
 

 

Bekanntmachung über die Behandlung des Jahresge-

winns des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere 

Ohre“ für das Wirtschaftsjahr 2020 

 
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes 
Haldensleben „Untere Ohre“ hat am 06. Oktober 2021 
mit Beschluss Nr. 934/2021 beschlossen, den Jahresge-
winn 2020 in Höhe von € 537.007,86 auf neue Rech-
nung vorzutragen. 
 

Haldensleben, den 06. Oktober 2021 
 
 
 
Achim Grossmann 
- Verbandsgeschäftsführer - 
 
 
Bekanntmachung über die Entlastung des Ver-

bandsgeschäftsführers für das Wirtschaftsjahr 2020 

 
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes 
Haldensleben „Untere Ohre“ hat mit Beschluss  
Nr. 935/2021 dem Verbandsgeschäftsführer die Entlas-
tung für das Wirtschaftsjahr 2020 erteilt.  
 
Haldensleben, den 06. Oktober 2021 
 
 
 
Achim Grossmann 
- Verbandsgeschäftsführer - 


